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Mit Satzungsänderung wurde von der Jahreshauptversammlung am 15.02.2013 folgende Beitragsordnung 
festgelegt und über die Änderung (Neufassung) an der Generalversammlung vom 20.02.2026 informiert: 
 

§ 1 
Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der Mitglieder zur Entrichtung von Beiträgen und 
Dienstleistungen an den Verein, soweit dies nicht in der Satzung geregelt ist. Die Beitragsordnung ist 
Bestandteil der Beitrittserklärung. 
 

§ 2 
Die Mitgliedsbeiträge (Grundbeitrag) werden gem. § 6 der Vereinssatzung von der Jahreshauptversammlung 
beschlossen. 
 

§ 3 Mitgliedsbeitrag (Grundbeitrag) 
Der Grundbetrag wurde bei der Jahreshauptversammlung am 12.02.2016 neu festgelegt und beträgt zurzeit: 
§ 3.1 Aktive Mitglieder(Alle Mitglieder, die am Übungs- und Sportbetrieb teilnehmen.): 
 60 € 
§3.2 Passive Mitglieder(Alle Mitglieder, die nicht am Übungs- und Sportbetrieb teilnehmen.): 
 35 € 
§ 3.3 Aktive Kinder bis 18 Jahre(Alle Mitglieder, die am Übungs- und Sportbetrieb teilnehmen): 
 45 € 
§ 3.4 Passive Kinder bis 18 Jahre(Alle Mitglieder, die nicht am Übungs- und Sportbetrieb teilnehmen): 
 30 € 
§ 3.5 Familiengrundbeitrag: 
 150 € 
§ 3.6 Ehrenmitglieder: 
 befreit 
§ 3.7 Beitragsbefreite Mitglieder: 
 Schiedsrichter 
 Durch Ausschussbeschluss 
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§ 4 Arbeitsdienstbeitrag 
Der Arbeitsdienstbetrag ist folgendermaßen geregelt: 
§ 4.1 Aktive Mitglieder: 
 60 € 
§ 4.2 Passive Mitglieder: 
 befreit 
§ 4.3 Aktive Kinder bis 18 Jahre: 
 60 € 
§ 4.4 Passive Kinder bis 18 Jahre: 
 befreit 
Arbeitseinsätze der Kinder bis 16 Jahre sind von den Erziehungsberechtigten zu leisten.  
Im Einzelfall können Jugendliche den Dienst selber übernehmen. 
Weitere Einzelheiten werden in der Arbeitsdienstordnung geregelt. Die Arbeitsordnung wird auf Anforderung 
ausgehändigt. 
§ 4.5 Familienbeitrag: 
 180 € 
Arbeitseinsätze müssen für max. 3 Personen geleistet werden. 
§ 4.6 Ehrenmitglieder: 
 befreit 
§ 4.7 Arbeitsdienstbefreite Mitglieder: 
 Trainer / Übungsleiter 
 Vorstandschaft/ Ausschussmitglieder 
 Platzwart 
 Chronisch oder Langzeitkranke Mitglieder 
 Schwangere Frauen 
 Schiedsrichter 
 Verbandsmitarbeiter (Mitglied im Verbandsausschuss) 
 Durch Ausschussbeschluss 
 Mitglieder ab dem 65. Lebensjahr 
 

§ 5 Vereinseintritt 
Bei Vereinseintritt im 1. Quartal des Kalenderjahres ist der volle Grundbeitrag zu entrichten. 
Bei Vereinseintritt im laufenden Kalenderjahr ist kein Arbeitsdienstbetrag zu entrichten. 
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§ 6 Vereinsaustritt: 
Bei Kündigung nach dem 1. Quartal des laufenden Kalenderjahres ist der volle Grundbeitrag zu entrichten  
Bei Kündigung im laufenden Kalenderjahr ist kein Arbeitsdienstbeitrag zu entrichten  
 

§ 7 Beiträge 
Der Einzug der Beiträge erfolgt durch Abbuchungsverfahren im 2. Quartal des Kalenderjahres. 
Die Beiträge beinhalten die Grundbeträge des laufenden Geschäftsjahres und den Arbeitsdienstbeitrag des 
Vorjahres 
 

§ 8 Mahngebühren, Rücklastschriftgebühren 
Leistet ein Mitglied seinen Beitrag nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig, ist der Verein berechtigt, 
Mahngebühren zu erheben. Die Mahngebühr beträgt 5,00 Euro ab dem zweiten Mahnschreiben  
 
Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen, sind die dem Verein 
dadurch entstehenden Bankgebühren vom Mitglied zu erstatten. 
 

§ 9 Rechte und Pflichten 
Rechte und Pflichten der Mitglieder, sowie Erlassung der Beitragsgebühren bei unverschuldet in Not geratenen 
Mitgliedern sind in der Satzung des Vereins unter § 6 geregelt. 
 

§ 10 Änderungen 
Anträge auf Änderungen der in § 3 festgelegten Beitragsklassen sind mit entsprechenden Nachweisen der 
Geschäftsstelle des Vereins vorzulegen. Anschriften und Änderungen der Bankverbindungen sind der 
Geschäftsstelle ebenfalls unaufgefordert mitzuteilen. 


